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1. Vorhabenbeschreibung  

Das Plangebiet mit einer Flächengröße von 0,79 ha liegt am südlichen Ortsrand von Schwäblishausen, 

Landkreis Sigmaringen auf den Flurstücken 1270/4 (teilw.), 1372, 1373, 1374, 1380 (teilw.), 1382 und 

1383 (Gemarkung Zell am Andelsbach). Es grenzt im Norden an bestehende Bebauung und zu den übrigen 

Seiten hin an die freie Landschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung und an geschützte Biotope an. 

Nördlich angrenzend befindet sich der B-Plan „Im Sedel“ (Allgemeines Wohngebiet, 1979).  

Im Plangebiet sind landwirtschaftliche Nutzflächen (Grünland) sowie Gärten vorhanden. Das Flurstück 

1372 ist bereits mit einem Wohnhaus sowie Nebenanlagen (Garage und Schuppen) bebaut. Auf dem 

Flurstück 1374 stehen ebenfalls Nebenanlagen (Schuppen und Gewächshaus). Innerhalb der 

Plangebietsflächen befindet sich am östlichen und westlichen Rand je ein geschütztes Biotop.  

Da die zulässige überbaubare Grundfläche des Bebauungsplanes weniger als 10.000 m² beträgt und es sich 

um Wohnbauflächen handelt, die an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, kann der 

Bebauungsplan nach dem beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB (Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren zur Bereitstellung von Wohnnutzung) aufgestellt 

werden. Für das geplante Wohngebiet besteht keine Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 

Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter oder Hinweise auf Risiken für schwere Unfälle nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz. Daher kann auf einen formellen Umweltbericht und die Abarbeitung der 

Eingriffsregelung verzichtet werden. Die abwägungsrelevanten Umweltbelange werden nachfolgend in 

einer Umweltanalyse in Form eines Umweltsteckbriefes mit integrierter artenschutzfachlicher Prüfung 

dargestellt und die Auswirkungen beurteilt. 

Zum Bebauungsplan werden eine Umweltanalyse zur Ermittlung der abwägungsrelevanten 

Umweltbelange und eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt.  

 

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan hat zum Ziel, zusätzlichen Wohnraum in Schwäblishausenzu schaffen.  

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Wohnbebauung von Einzelhäusern mit bis zu zwei Vollgeschossen und 

einer maximalen Firsthöhe von bis zu 9,5 m. Die GRZ beträgt 0,4. Die Erschließung erfolgt über die 

bestehende Straße „Sedel“, die in das Gebiet verlängert wird. Die Flurstückseinteilung sieht bereits jetzt 

eine Straße (Flst. 1380) vor, die in einem Wendehammer endet.  

Das unbelastete Niederschlagswasser wird dezentral auf den Grundstücken versickert. Notüberläufe sind 

an den öffentlichen Regenwasserkanal anzuschließen. Das gesammelte Niederschlagswasser, welches nicht 

versickern kann, ist zusammen mit dem Straßenwasser in die zentrale westlich gelegene öffentliche 

Mulden-Rigolenanlage abzuleiten.  
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Abbildung 1: Bebauungsplan „Im Sedel II“, Stadt Pfullendorf (Stand 15.01.2019)  
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2. Schutzgebiete 

Am westlichen Rand des Plangebietes liegt angrenzend das nach § 33 NatSchG geschützte Biotop 

„Feldgehölz südlich Schwäblishausen“ (Nr. 180214379023). Hierbei handelt es sich um ein Feldgehölz 

entlang einer steilen Wegböschung. Die Baumschicht besteht überwiegend aus Eichen und Zitterpappel. 

Innerhalb des Biotopes wurden Müll, Bauschutt und organische Stoffe abgelagert.  

Am östlichen Rand des Plangebietes liegt das nach § 33 NatSchG geschützte Biotop „Hohlweg 'Leimgasse' 

südl. Ortsrand Schwäblishausen“ (Nr. 180214370023). Der Hohlweg verläuft in Nord/Süd Richtung. Es 

handelt sich um einen vertieften asphaltierten Wirtschaftsweg. Die Böschungen sind mit Bäumen und 

Sträuchern bewachsen, welche zum Teil bereits Lücken im Bestand aufweisen.  

Im Südosten liegt entlang des Hohlweges ein weiterer als Biotop geschützter Gehölzbestand: „Weghecken 

südlich Schwäblishausen“ (Nr. 180214370024).    

Die Gehölze der Biotope bleiben weiterhin erhalten. Durch die Bebauung mit Wohngebäuden entsteht, 

unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, keine Beeinträchtigung der 

geschützten Biotope.  

 

 

Abbildung 2: Schutzgebiete im Umfeld des Bebauungsplanes, rote Umrandung: Plangebiet; Quelle: LUBW Daten- und 
Kartendienst online, abgerufen am 07.05.2018, unmaßstäblich 
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In ca. 75 m Entfernung liegt westlich des Plangebietes die Zone III/IIIA des Wasserschutzgebietes 

„ANDELSBACHTAL“ (Nr. 437.092). Dieses wird durch die geplante Bebauung mit Wohngebäuden nicht 

beeinträchtigt.  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf“ (Nr. 8021311) liegt ca. 

3 km südlich und wird aufgrund der großen Entfernung und des relativ geringen Eingriffsumfangs nicht 

über den Boden-, Luft- oder Wasserpfad beeinträchtigt.  

Sonstige Schutzgebiete sind innerhalb des Wirkbereiches des Bauvorhabens nicht vorhanden.  

3. Fachplan Landesweiter Biotopverbund 

Etwa 150 m nordöstlich liegt ein Weiher, welcher eine Kernfläche feuchter Standorte des Landesweiten 

Biotopverbundes ist. Dieser wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  

Im Umfeld des Vorhabens befinden sich keine Flächen des Biotopverbundes mittlerer oder trockener 

Standorte oder Wildtierkorridore nach Generalwildwegeplan.  

 

 

Abbildung 3: Fachplan Landesweiter Biotopverbund; Rote Umrandung: Plangebiet; Quelle: LUBW Daten- und Karten-
dienst online, abgerufen am 07.05.2018, unmaßstäblich 

4. Überschwemmungsflächen 

Im Bereich des Vorhabens sind keine Überschwemmungsflächen bis HQ-100 vorhanden.  
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5. Übergeordnete Planungen 

Flächennutzungsplan (FNP) Pfullendorf (2004) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Sedel II“ ist im FNP der Stadt Pfullendorf als landwirtschaft-

liche Fläche dargestellt. Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 13b BauGB ist der FNP im Rahmen 

einer Berichtigung bei der nächsten Fortschreibung anzupassen. Die nördlich angrenzende Siedlungsfläche 

wird bereits als Wohngebiet dargestellt.  

Für Schwäblishausen sind im FNP keine weiteren Wohnbauflächen eingetragen, lediglich eine kleinere 

Gewerbeflächenentwickung.  

 

  
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Pfullendorf (2004); Plangebiet: rote Umrandung; 
Quelle: Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg, abgerufen am 04.05.2018, unmaßstäblich 
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6. Bestandsbeschreibung und Flächenbilanz 

Flächenbilanz des realen Bestands 

Das Plangebiet wird teilweise landwirtschaftlich als Grünland und teilweise als Garten genutzt. Daneben 

besteht bereits eine teilweise Bebauung mit einen Wohnhaus sowie Nebenanlagen (Schuppen, Garagen, 

Gewächshaus) (siehe Bestandsplan).  

Tabelle 1: Bestand im Plangebiet 

BESTAND 
Nr. Biotoptyp Fläche (m²) 
41.10 Feldgehölze 110 
41.22 Feldhecke mittlerer Standorte 515 
33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 4.965 
60.10 Gebäude 270 
60.21/60.22 Versiegelte Fläche/gepflasterte Fläche 275 
33.80 Zierrasen 1.775 
45.30 Einzelbäume 12 Stk. 
 Summe 7.910 

 

Flächenbilanz der geplanten Nutzung 

Gemäß Bebauungsplan ist eine Überbauung mit Wohngebäuden mit einer GRZ von 0,4 (zzgl. 50 % für 

Nebenanlagen) zulässig. Zur Berechnung der möglichen Versiegelung werden die Straßen voll und die 

Wohnbauflächen mit einer Versiegelungsrate von 60 % angerechnet. Die Flächen können Tabelle 2 

entnommen werden. Insgesamt entsteht eine zulässige Versiegelung von ca. 5.060 m². 

 

Tabelle 2: geplante Nutzung 

Biotoptyp/Nutzung Fläche (m²) 
Wohnbaufläche (bis 60 % versiegelt) 

• Überbaubare Wohnbaufläche (GRZ 0,4 + 50 %) 
• Private Grünflächen (Hausgärten) 

7.130 
4.280 
2.850 

Verkehrsfläche 780 
Summe 7.910 
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7. Beschreibung des Vorhabens und seiner Auswirkungen 

7.1 Auswirkungen des Vorhabens 

Durch das Vorhaben entstehen folgende Umweltbeeinträchtigungen, die sich temporär bzw. dauerhaft auf 

die Schutzgüter auswirken könne. In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Schutzgüter in 

Bestand und Bedeutung sowie ggf. Vorbelastung zusammenfassend beschrieben und die möglichen 

Auswirkungen in ihrer Art und Erheblichkeit beurteilt.  

 

Tabelle 3: Bestandsbeschreibung, Bewertung und Konfliktanalyse 

Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

Fläche Der Bebauungsplan nimmt landwirtschaftliche 
Flächen im Umfang von 0,79 ha in Anspruch.  

Im Flächennutzungsplan der Stadt Pfullendorf 
(2004) ist für Schwäblishausen keine geplante 
Wohnbaufläche dargestellt.  

Der Geltungsbereich ist bis auf ein Wohnhaus 
und Nebenanlagen (Garage, Schuppen, 
Gewächshaus) unversiegelt.  

Ein möglichst schonender Umgang mit Fläche 
erfolgt durch die zweigeschossige Bauweise 
und eine GRZ von 0,4, was für allgemeine 
Wohngebiete die Höchstgrenze darstellt und 
für den ländlichen Raum angemessen ist.  

Durch die Bebauung der Fläche am Siedlungs-
rand entsteht keine zusätzliche Flächenzer-
schneidung. Die Siedlungsfläche ragt jedoch 
weiter in die Landschaft hinein.  

Boden Bei den Böden im Plangebiet handelt es sich im 
westlichen Teil um Parabraunerden aus kiesigen 
Fließerden und Hangschutt über 
Molassesedimenten, die über eine hohe 
Bodenfruchtbarkeit, eine mittlere Funktion als 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und eine 
mittlere bis hohe Funktion als Filter und Puffer 
für Schadstoffe verfügt. Im östlichen Bereich 
des Plangebietes befinden sich Parabraunerde-
Braunerde und Braunerde-Parabraunerde aus 
Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden, die 
über eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit 
verfügen und eine mittlere bis hohe Bedeutung 
als Filter und Puffer für Schadstoffe und als 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf inne haben.  

Es sind keine Altlasten bekannt.  

Verlust von Böden mit mittlerer bis hoher 
Bedeutung für die Landwirtschaft im Umfang 
von ca. 4.965 m2 (Fettwiese mittlerer 
Standorte). Insgesamt werden 5.060 m² 
dauerhaft versiegelt (Verkehrsfläche (780 m2) 
plus überbaubare Wohnbaufläche (4.280 m2 = 
Wohnbaufläche (7.128 m²) mal GRZ von 0,4 + 
50 %)).  

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
zur Verringerung des Eingriffes: 

V 1 Fachgerechter Umgang mit 
 Gefahrenstoffen und Abfall 

M 1 Schutz des Oberbodens  

M 2 Versickerung von Niederschlagswasser 

M 3 Verwendung offenporiger Beläge 

M 7 Gestaltung der unbebauten Flächen der 
 bebauten Grundstücke  

M 9 Dachbegrünung (Empfehlung) 

Die geplante Bebauung stellt trotz Umsetzung 
der Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen aufgrund der landwirtschaftlich 
hochwertigen Böden eine erhebliche 
Beeinträchtigung für das Schutzgut Boden dar.  

Wasser Im näheren Umfeld des Plangebietes sind keine 
Oberflächengewässer vorhanden. Das Plangebiet 
liegt außerhalb von Überschwemmungsflächen 
bis HQ 100.  

Das Gebiet liegt in der hydrogeologischen Einheit 
„Obere Molasse“ (Grundwasserleiter /  
-geringleiter).  

Etwa 80 m westlich befindet sich Zone III und IIIA 
des Wasserschutzgebietes Andelsbachtal.  

Geringfügige Vorbelastung durch bestehende 

Oberflächengewässer: Keine Betroffenheit  

Die Niederschlagsentwässerung erfolgt auf den 
östlichen Grundstücken dezentral auf den 
westlichen Grundstücken teilweise dezentral 
und teilweise über die Muldenrigolenanlage, 
welche in das Retentionsbecken mündet. Die 
Entwässerung der Straßen erfolgt über das 
Retentionsbecken im Westen des Gebietes. 

Durch die dezentrale/zentrale Versickerung ist 
nicht mit einer Beeinträchtigung der 
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

Versiegelungen in geringem Umfang.  

 

Grundwasserneubildung zu rechnen, da die 
Böden eine mittlere bis hohe Funktion als 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als 
Filter und Puffer innehaben.  

Erhöhte Schadstoffeinträge sind durch die 
geplante Wohnbebauung nicht zu erwarten.  

Nach Umsetzung der folgenden Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen gibt es keinen 
erheblichen Eingriff in das Schutzgut Wasser: 

V 1 Fachgerechter Umgang mit 
 Gefahrenstoffen und Abfall 

V 2 Verzicht auf Eindeckung der Dächer aus  
 unbeschichtetem Metall 

M 2 Versickerung von Niederschlagswasser 

M 3 Verwendung offenporiger Beläge 

M 7 Gestaltung der unbebauten Flächen der 
 bebauten Grundstücke  

M 9 Dachbegrünung (Empfehlung) 

Klima / Luft Die landwirtschaftlich genutzten Flächen dienen 
im geringen Maße der Kaltluftentstehung. Die 
Fläche ist leicht nach Nordwesten hin zur 
bestehenden Wohnbebauung geneigt. Die 
Kaltluft hat eine geringe Siedlungsrelevanz.  

Die vorhandenen Bäume haben eine Funktion als 
Sauerstoffproduzent sowie als Staub- und 
Schadstofffilter inne und wirken sich positiv auf 
die Klimaanpassung aus.  

 

Aufgrund der Lage am Ortsrand und der dörf-
lichen Struktur sind durch die geplante Bebau-
ung keine erheblichen negativen Auswirkungen 
auf das lokale Klima und die Luftqualität zu 
erwarten. 

Die negative Auswirkung auf die 
Klimaanpassung durch Wegfall von Bäumen 
wird durch die Neupflanzung von Bäumen 
(Maßnahme M 4) gemindert.  

Die folgenden Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen reduzieren die 
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Klima/Luft:  

V 4  Erhalt und Schutz angrenzender und 
 hineinragender Biotope  

M 3 Verwendung offenporiger Beläge 

M 4 Baumpflanzungen/Baumerhalt auf 
 Privatgrundstücken und Grünflächen 

M 7 Gestaltung der unbebauten Flächen  der 
 bebauten Grundstücke  

M 8 Pflanzung von Gehölzen entlang des 
 östlich gelegenen gesetzlich geschützten 
 Biotops 

M 9 Dachbegrünung (Empfehlung) 

Tiere Im Juni 2019 erfolgte eine Relevanzbegehung 
zum Vorkommen von Vögeln und zwei 
artenschutzfachliche Begehungen zum 
Vorkommen von Vögeln.  

Vögel 

Auf der Fläche sind nur häufigere, nicht in ihrem 
Bestand gefährdete und störungsunempfindliche 
Arten zu erwarten. Brutgebiete von 
offenlandbrütenden Vogelarten sind nicht zu 
erwarten. Die Gehölzstreifen östlich und westlich 
angrenzend stellen einen potentiellen Brut-, 
Nahrungs- und Rückzugsraum für gebüsch-, 
hecken- und siedlungsbewohnende Vogelarten 

Durch die geplante Bebauung ist nicht mit 
erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere im Bereich des Plangebietes zu rechnen. 
Allerdings ist mit erheblichen Auswirkungen 
auf die randlichen Biotope und deren Funktion 
für die dortigen Arten zu rechen. Um 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bzw. 
Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der 
Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden, sind 
folgende Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen umzusetzen:  

V 3 Fällen von Gehölzen außerhalb der 
 Brutzeit von Vögeln  
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

dar.  

 

Fledermäuse 

Im Plangebiet kommen 4 bzw. 5 Arten vor 
(Zwergfledermaus, Wasserfledermaus, Großer 
Abendsegler, Weißrand-/Rauhautfledermaus), die 
hauptsächlich die gesetzlich geschützten Biotope 
als Leitstruktur und als Jagdgebiet genutzt. 
Daneben gibt es wenige Überflüge über das 
Plangebiet durch die Zwergfledermaus. 

Die vorhandenen Bäume im Plangebiet weißen 
keine potenzielle Quartiere für Fledermäuse auf. 

sonstige streng geschützte Arten 

Während der Flächenbegehungen erfolgte keine 
Sichtung von Amphibien, Reptilien oder 
sonstigen streng geschützten Arten. Aufgrund 
der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist 
zudem nicht mit einem Vorkommen zu rechnen.   

 

 

V 4 Erhalt und Schutz angrenzender und 
 hineinragender Biotope  

V 5 Verwendung insektenschonender, 
 sparsamer Beleuchtung 

M 6 Pufferstreifen zu den gesetzlich 
 geschützten Biotopen 

M 8 Pflanzung von Gehölzen entlang des 
 östlich gelegenen gesetzlich geschützten 
 Biotops  

Eine weitere Minimierung der Eingriffe in das 
Schutzgut Tiere erfolgt durch folgende 
Maßnahmen: 

M 4  Baumpflanzungen/Baumerhalt auf 
 Privatgrundstücken und Grünflächen 

M 5 Kleintierfreundliche Einzäunung 

M 7 Gestaltung der unbebauten Flächen der 
 bebauten Grundstücke 

M 9 Dachbegrünung (Empfehlung) 

M 10 Minimierung von Vogelschlag an 
 Glasfassaden/Glasflächen (Empfehlung) 

 

Pflanzen/ 
Biotope/ 
Biologische 
Vielfalt/ 
Biotop-
verbund 

Der Bestand wurde bei einer Relevanzbegehung 
am 08.05.2018 erfasst.  

Im Plangebiet befinden sich Grünlandflächen 
vom Typ Fettwiesen mittlerer Standorte, sowie 
eine Zierrasenfläche, welche umgeben ist von 
Obst-, Laub- und Nadelbäumen (siehe Baumliste) 
und zum Teil als Garten genutzt wird. Die 
Grünfläche des Flurstücks 1372 wird ebenfalls als 
Garten genutzt (Flächen siehe Tabelle 1).  

Die Fettwiese ist von durchschnittlicher Aus-
prägung. Die Zierrasenfläche und Gärten 
unterliegen einer intensiven Nutzung.  

Der Baumbestand ist der Tabelle in Anhang III 
sowie dem Bestandsplan zu entnehmen. Die 
Bäume haben ein breites Altersspektrum und 
befinden sich in einem heterogenen 
Pflegezustand.  

Neben den Obst-, Laub und Nadelbäumen sind 
einige Sträucher vorhanden, die als Zier- und 
Obststräucher genutzt werden.  

Verlust einer mittelwertigen Fettwiese und von 
Obst-, Laub- und Nadelgehölzen sowie 
Sträuchern. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

V 4 Erhalt und Schutz angrenzender und 
 hineinragender Biotope 

M 4 Baumpflanzungen/Baumerhalt auf 
 Privatgrundstücken und Grünflächen 

M 7 Gestaltung der unbebauten Flächen der 
 bebauten Grundstücke 

M 8 Pflanzung von Gehölzen entlang des 
 östlich gelegenen gesetzlich geschützten 
 Biotops 

M 9 Dachbegrünung (Empfehlung) 

 
Durch den Verlust von Grünland, sowie von 
Bäumen und Sträuchern entsteht eine 
erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut 
Pflanzen/ Biotope/Biologische Vielfalt.  

 

Landschafts-
bild /  
Erholung 

Das Plangebiet ist durch die bestehenden Gehölze 
im Osten und Westen, einen im Süden liegenden 
Wald und die bestehende Bebauung im Norden 
von der freien Landschaft aus nicht einsehbar.  

Im Umfeld des Plangebietes sind keine Wander- 
und Radweg vorhanden, die zu 
Erholungszwecken genutzt werden könnten.  

Der östlich angrenzende Hohlweg mit dem 
Namen ‚Leimgasse‘ und seine Begleitgehölze 
scheinen historisch zu sein und sind wichtige 
Bestandteile der Kulturlandschaft. 

Die negative Wirkung durch die entfallenden 
Bäume wird durch die Neupflanzung von 
Bäumen (M 4) minimiert.  

Bei angepasster Bebauung wird der bestehende 
Ortsrand nicht wesentlich verändert. Es 
entsteht keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschafts- und Ortbildes.  

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

V 4  Erhalt und Schutz angrenzender und 
 hineinragender Biotope 

V 5 Verwendung insektenschonender, 
 sparsamer Beleuchtung 
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

M 4  Baumpflanzungen/Baumerhalt auf 
 Privatgrundstücken und Grünflächen 

M 7  Gestaltung der unbebauten Flächen der 
 bebauten Grundstücke  

M 8 Pflanzung von Gehölzen entlang des 
 östlich gelegenen gesetzlich geschützten 
 Biotops 

M 9 Dachbegrünung (Empfehlung) 

Mensch / 
Lärm / 
Geruch 

75 m westlich des Plangebietes liegt die K 8241 
mit ca. 877 Kfz/24 h (Bundesweite Straßenver-
kehrszählung, Daten von 2015 zw. Krauchenwies 
und Hausen am Andelsbach). Von der Straße geht 
keine erhebliche Lärmbelastung aus.  

Durch die neue Wohnbebauung entsteht ein 
geringfügig erhöhtes Verkehrsaufkommen und 
eine Zunahme der künstlichen Beleuchtung. 

Das Plangebiet wird überwiegend landwirtschaft-
lich genutzt und hat eine untergeordnete 
Bedeutung für die Naherholung.  

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 

V 5  Verwendung insektenschonender, 
 sparsamer Beleuchtung 

M 4 Baumpflanzungen/Baumerhalt auf 
 Privatgrundstücken und Grünflächen 

M 7 Gestaltung der unbebauten Flächen der 
 bebauten Grundstücke 

M 8  Pflanzung von Gehölzen entlang des 
 östlich gelegenen gesetzlich geschützten 
 Biotops 

M 6 Dachbegrünung (Empfehlung) 

Durch die oben genannten Maßnahmen kann 
eine ggf. negative Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Mensch vermieden werden.   
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8. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

8.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V 1 Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall  

Maßnahme 

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Regeln der Technik mit 

Schmier-, Öl- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der Baumaschinen sind jegliche Beein-

trächtigungen des Bodens und des Grundwassers zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und 

Abfall nach einschlägigen Fachnormen. 

Begründung 

Festsetzung                    

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, Hinweis im Bebauungsplan 

 

V 2 Verzicht auf Eindeckung der Dächer mit unbeschichtetem Metall 

Maßnahme 

Dächer dürfen keine flächige Eindeckung aus unbeschichtetem Metall (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei) 

besitzen. Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zugelassen. Untergeordnete Bauteile 

(Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) dürfen aus den beschriebenen Metallen bestehen. 

Begründung 

Schutzgut Wasser Dachabdeckungen aus unbeschichtetem Metall erhöhen den Gehalt 

an Schwermetallen im Dachabfluss. Um eine Beeinträchtigung des 

Grundwassers im 80 m westlich liegenden WSG zu vermeiden, ist 

auf eine Eindeckung der Dächer bei Neubauten mit den 

vorgenannten Materialien zu verzichten. Gemäß „Leitfaden 

Nachhaltiges Bauen“ (BMUB 2014) wird empfohlen, für 

abflusswirksame Flächen Materialien zu wählen, die einen 

nachteiligen Stoffaustrag und Akkumulation im Boden begrenzen. 

Festsetzung   

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Schutzgüter Boden / 

Wasser 

Vermeidung von Schadstoffeinträgen 
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V 3 Fällen von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Vögeln 

Maßnahme 

Die notwenige Rodung von Bäumen und Sträuchern ist außerhalb der Vogelbrutzeit, d. h. außerhalb der 

Zeit vom 1. März bis 30. September, durchzuführen. Falls dieser Zeitraum nicht eingehalten werden kann, 

ist eine Ausnahmegenehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde einzuholen. Vor der notwendigen 

Rodung von Bäumen sind diese von einer fachkundigen Person auf Vögel und Fledermäuse (in Höhlen, 

Rindenspalten u. ä.) zu überprüfen. Wird eine Betroffenheit von Tieren durch die fachkundige Person fest-

gestellt, sind Maßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt 

Sigmaringen zu benennen, um Verbotstatbestände auszuschließen.  

Begründung 

Schutzgut Tiere Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Vermeidung der 

Tötung von möglicherweise brütenden Vögeln in Bäumen und Gebüschen, 

Vermeidung der Tötung von Fledermäusen).  

 

Festsetzung  

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 39 Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 BNatSchG, Hinweis im 

Bebauungsplan 

 

V 4 Erhalt und Schutz angrenzender und hineinragender Biotope 

Maßnahme 

Die östlich und westlich an das Plangebiet angrenzenden und in das Plangebiet hineinragenden gesetzlich 

geschützten Biotope sind zu erhalten und während der Baumaßnahmen nach Vorgaben der DIN 18920 zu 

schützen. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu pflanzen.  

Begründung 

Schutzgut Pflanzen 

& Tiere 

Erhalt der Eingrünung und der Habitatfunktionen für Tiere (Vögel, 

Kleinsäuger) als Brut-, Rückzugs- und Nahrungsraum, Biotopvernetzung 

Schutzgut 

Klima/Luft  
Beschattung, klimatische Ausgleichsfunktion, Staub- und Schadstofffilter 

Schutzgut 

Landschaft 

Erhalt landschaftsbildprägender Strukturen, Minimierung der Fernwirkung 

der Bebauung 

Festsetzung    

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 30 Abs. 1 und 2 BNatSchG, Hinweis im Bebauungsplan 
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V 5 Verwendung insektenschonender, sparsamer Beleuchtung 

Maßnahme  

Die Beleuchtung muss im ganzen Plangebiet auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindestmaß 

reduziert werden. Für die Außenbeleuchtung (auch private) sind insektenschonende, sparsame 

Leuchtmittel (dimmbare, warmweiße LED-Leuchten, Lichttemperatur < 3000 K) zu verwenden, die 

vollständig eingekoffert sind. Der Lichtpunkt ist möglichst niedrig und befindet sich im Gehäuse. Der 

Lichtstrahl ist nach unten und so auszurichten, dass die gesetzlich geschützten Biotope nicht beleuchtet 

werden. Die Beleuchtungsintensität ist im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 5:00 Uhr zu reduzieren. Wo 

möglich sind Bewegungsmelder zu verwenden.  

Begründung 

Schutzgut Mensch Reduzierung der nächtlichen Störwirkung auf Anwohner und der 

Lichtemissionen in das nächtliche Landschaftsbild 

Schutzgut Tiere Minimierung der Störung angrenzender Habitatflächen, der Lockwirkung 

auf nachtaktive Tiere, der Verluste von nachtaktiven Insekten durch Flug 

zu den Leuchtquellen, der Beeinträchtigung von nachtaktiven Vögeln und 

Fledermäusen 

Hinweis 

Detaillierte Informationen hierzu sind der Informationsbroschüre der Schweizer Vogelwarte Sempach zu 

entnehmen (http://www.vogelglas.info/) (Schweizer Vogelwarte/ SCHMID, H., DOPPLER, W., HEYNEN, D. & 

RÖSSLER, M. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. Überarbeitete Auflage. Sempbach.). 

Festsetzung  

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 44 Abs. 1 Nr. 2BNatSchG 

 

8.2 Minimierungsmaßnahmen 

M 1 Schutz des Oberbodens 

Maßnahme 

Der humose Oberboden ist fachgerecht abzutragen, in Mieten von höchstens 2 m Höhe zwischenzulagern 

und wiederzuverwenden (siehe § 202 BauGB i. V. m. §§ 1 und 4 BodSchG Baden-Württemberg). Die 

DIN 18915 ist anzuwenden. Kein Befahren der lehmigen Böden im feuchten Zustand. Bei bestehenden 

Verdichtungen ist eine Bodenlockerung durchzuführen. Ein Bodenverwertungskonzept ist vorzulegen. 

Begründung 

Festsetzung                        

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 202 BauGB i. V. m. §§1 und 2 BodSchG BW, Hinweis im Bebauungsplan 

  

Schutzgut Boden Weitgehender Erhalt der Bodenfunktionen, Schutz vor Erosion und Verun-

krautung 
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M 2 Versickerung von Niederschlagswasser 

Maßnahme 

Das Niederschlagswasser der Grundstücke kann dezentral auf den Grundstücken in Mulden über eine 

mind. 30 cm mächtige belebte Bodenschicht versickert werden. Die Ausführung hat nach den Regeln der 

DWA-A 138 zu erfolgen. Zisternen zur Brauchwassernutzung und Gartenbewässerung sind zulässig und 

erwünscht. Notüberläufe sind an den öffentlichen Regenwasserkanal anzuschließen. Gesammeltes 

Niederschlagswasser aus Flächen der Grundstücke, welche einer dezentralen Versickerung nicht zugeleitet 

werden, ist zusammen mit den öffentlichen Straßenflächen in die zentrale westlich gelegene öffentliche 

Mulden-Rigolenanlage abzuleiten. 

Begründung 

Schutzgut Boden Teilerhalt der Bodenfunktionen, Minimierung der Eingriffe in den Boden-

wasserhaushalt durch Teilversickerung des Niederschlagswassers 

Schutzgut Wasser: Vermeidung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser, Verrin-

gerung und Verzögerung des Oberflächenabflusses (insbesondere bei 

Starkregenfällen), weiterhin Versickerung von Niederschlagwasser.  

Festsetzung      

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i. V. m. § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 

 

M 3 Verwendung offenporiger Beläge 

Maßnahme 

Grundstückszufahrten, PKW-Stellplätze, Wege und Hofflächen sind, sofern das von diesen Flächen 

abfließende Niederschlagswasser nach Stand der Technik als unbelastet gilt, mit offenporigen, 

wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. Geeignete Beläge sind Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, 

Betonrasensteine, Dränpflaster und wassergebundene Decke. 

Begründung 

Schutzgut Boden Teilerhalt der Bodenfunktionen, teilweise Versickerung des Niederschlags-

wassers bleibt erhalten, Reduktion des Oberflächenabflusses 

Schutzgut 

Klima/Luft 
Verringerung der thermischen Belastung durch Aufheizung 

Schutzgut Wasser Verringerung und Verzögerung des Oberflächenabflusses (insbesondere bei 

Starkregenfällen), weiterhin Versickerung von Niederschlagwasser; Vermei-

dung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser 

Festsetzung    

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO  
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M 4  Baumpflanzungen/Baumerhalt auf Privatgrundstücken und Grünflächen 

Maßnahme 

Pro Grundstück ist mindestens ein heimischer standortgerechter mittelkroniger Baum zu pflanzen und zu 

erhalten. Bereits bestehende Bäume sind zu erhalten. Ab einer Grundstücksgröße von 600 m² ist ein 

zweiter Baum zu ergänzen. Pflanzqualität: mindestens Hochstamm mit Ballen, Stammumfang mindestens 

14 – 16 / Obstbäume 12 – 14, eine gerade Stammverlängerung muss vorhanden sein, oder Solitär 3xv 

Höhe 150 – 200. Fachgerechte Befestigung. Die Bäume sind gegen Verbiss und Wühlmäuse zu schützen. Es 

sind regionaltypische Bäume oder Obstgehölze zu verwenden (siehe Pflanzliste I im Anhang II). 

Pflanzabstand untereinander mindestens 10 m.  

Begründung 

Schutzgut Tiere & 

Pflanzen 

Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten, Stärkung der 

Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere 

Schutzgut Landschaft/ 

Ortsbild 

Durchgrünung des Wohngebietes, sowie des Landschafts- und Ortsbildes  

Schutzgut Klima/Luft Erhalt der siedlungsklimatischen Ausgleichfunktion, Bäume dienen als 

Luftschadstofffilter, Sauerstoffproduzent sowie zur Transpiration und 

Kühlung 

Festsetzung   

§ 9 Abs.1 Nr. 25a und 25 b BauGB 

 

M 5 Kleintierfreundliche Einzäunung 

Maßnahme  

Sockelmauern sind nicht zulässig. Zäune und sonstige Barrieren sollten mindestens 10 cm über dem Boden 

frei enden. 

Begründung 

Schutzgut Tiere: Erhalt der Durchgängigkeit des Gebiets für Amphibien und Kleinsäuger 

insbesondere zum Erhalt der Durchlässigkeit innerhalb des Biotopverbunds. 

Festsetzung 

§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

 

M 6 Pufferstreifen zu den gesetzlich geschützten Biotopen  

Maßnahme 

Entlang der östlich und westlichen des Plangebietes gelegenen gesetzlich geschützten Biotope ist ein 3 m 

breiter Saumstreifen selbst von jeglicher Bebauung (inkl. Nebenanlagen) freizuhalten. Dies gilt ebenso für 

das gesetzlich geschützte Biotop.  
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Begründung 

Schutzgut  

Pflanzen & Tiere: 

Erhalt der Funktionsfähigkeit  von Leitstrukturen und Jagdhabitaten für 

Fledermäuse  

Festsetzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

 

M 7 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 

Maßnahme  

Nicht versiegelte/überbaute Flächen von bereits bebauten Grundstücken sind naturnah gärtnerisch 

anzulegen und zu gestalten. Schotterflächen sind nur im Eingangsbereich bis zu einer Größe von 10 m² 

zulässig.  

Begründung 

Schutzgut  

Boden 

Erhalt der natürlichen Bodenfunktion 

Schutzgut Klima & 

Luft 

Verbesserung des Kleinklimas 

Schutzgut Wasser Versickerung des Niederschlagswassers in den Oberboden wird 

gewährleistet  

Schutzgut Tiere Lebens- und Rückzugsraum für Tiere 

Biotopvernetzungsfunktion, Nahrungshabitat insbesondere für Vögel und 

Fledermäuse 

Schutzgut 

Landschaft / Ortsbild 

Erhalt und Pflege dorftypischer Freiraumstrukturen  

Festsetzung 

§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

 

M 8 Pflanzung von Gehölzen entlang des östlich gelegenen gesetzlich geschützten Biotops 

Maßnahme  

Das gesetzlich geschützte Biotop im Osten des Plangebietes ist auf den Grundstücken so zu pflegen, zu 

erhalten und zu entwickeln, dass das Biotop und die Funktionsfähigkeit des Biotops dauerhaft erhalten 

bleiben. Notwendige Gehölzpflanzungen sind mit im Biotop bereits vorkommenden Gehölzarten (siehe 

Pflanzliste II im Anhang II) auszuführen. Für die Ausführung der Maßnahme sind die 

Grundstücksinhaber*innen verantwortlich.  
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Begründung 

Schutzgut Klima/ 

Luft 

Verbesserung des Kleinklimas 

Schutzgut Tiere Lebens- und Rückzugsraum für Tiere 

Biotopvernetzungsfunktion, Nahrungshabitat insbesondere für Vögel und 

Fledermäuse, Leitstruktur für Fledermäuse, Schutz des Hohlweges vor 

künstlicher Beleuchtung 

Schutzgut 

Landschaft/ Ortsbild 

Erhalt und Pflege dorftypischer Freiraumstrukturen  

Festsetzung 

§ 9 (1) 25 a BauGB 

 

M 9 Dachbegrünung (Empfehlung) 

Maßnahme 

Dächer von neu zu errichtenden Gebäuden oder Gebäudeteilen mit einer Dachneigung von max. 15° 

können begrünt werden. Der Mindestaufbau der Substratschicht der Dachbegrünung beträgt 10 cm 

Stärke. Zur Bepflanzung geeignet sind Arten der Mager-, Trocken- und Halbtrockenrasen (z. B. 

Saatmischung der Firma Syringa: M10 – extensive Dachbegrünung oder der Fa. Rieger-Hofmann: Nr. 18 

Dachbegrünung / Saatgut oder Nr. 19 Dachbegrünung/Sedumsprossen). Ansaatstärke: ca. 2 g/m² bzw. 40–

70 g/m². Beachtung der FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen. Eine Kombination mit 

Photovoltaik/Solarthermie ist zulässig. 

Begründung 

Festsetzung     

Hinweis im Bebauungsplan  

Schutzgut Boden: Wiederherstellung der Bodenfunktionen durch Rückhaltung des 

Niederschlagswassers, Produktion von Biomasse 

Schutzgut Mensch/ 

Landschaft: 

Einbindung in das Landschaftsbild, ansprechende Gestaltung, 

verbesserte Schall- und Temperaturdämmung des Gebäudes 

Schutzgut Pflanzen/ 

Tiere: 

Lebens- und Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen, Trittsteinbiotop für 

Arten der Trocken- und Halbtrockenrasen, Biotopvernetzungsfunktion,  

Nahrungshabitat insbesondere für Vögel und Fledermäuse 

Schutzgut Klima/Luft: Verbesserung des Mikroklimas durch Minimierung der thermischen 

Aufheizung, Verbesserung der Transpiration, Reduzierung von 

Heizenergiebedarf/Kühlung (CO
2
) durch Dämmwirkung, Schadstoff- 

und Staubfilterung 

Schutzgut Wasser: 

 

Rückhaltung von Niederschlagswasser, Rückführung in den natürlichen 

Wasserkreislauf durch Verdunstung, Verringerung und Verzögerung des 

Oberflächenabflusses (insbesondere bei Starkregenereignissen), Entlas-

tung der Kanalisation 
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M 10 Minimierung von Vogelschlag an Glasfassaden/Glasflächen (Empfehlung) 

Maßnahme 

Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen, bei denen Vögel durch eine oder mehrere Glasscheiben 

hindurch attraktive Ziele sehen können und beim Anflugversuch mit den Scheiben kollidieren (z. B. 

gläserne Verbindungsgänge, „über-Eck"-Situationen mit Durchsicht, Schallschutzwände, Glaspavillons). 

Bauliche Vermeidung von großflächig spiegelnden Glasscheiben. Sofern solche Flächen baulich nicht von 

vornherein vermieden werden können, sind spiegelungsarme Scheiben, insbesondere aber eine geeignete 

Strukturierung der Scheiben zur Risikoreduzierung geeignet.  

Begründung 

Schutzgut Tiere: Minimierung des Tötungsrisikos für Vögel. Das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) schützt wild lebende Tiere u. a. davor, verletzt oder getötet zu 

werden. Dieser Schutz ist insbesondere in § 44 (1) 1 BNatSchG geregelt. 

Demnach ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders geschützten 

Arten (hierunter fallen z. B. alle europäischen Vogelarten) zu verletzen 

oder zu töten.  

Hinweis 

Detaillierte Informationen hierzu sind z. B. der Informationsbroschüre der Schweizer Vogelwarte Sempach 

zu entnehmen (http://www.vogelglas.info/). (Schweizer Vogelwarte/ SCHMID, H., DOPPLER, W., HEYNEN, D. & 

RÖSSLER, M. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. Überarbeitete Auflage. Sempbach.). 

Dort sind u. a. folgende Punkte zur Minderung von Spiegelungs- oder Transparenzsituationen genannt:  

• mit Sprossen unterteilte Fenster, Oberlichter statt seitliche Fenster 

• möglichst reflexionsarmes Glas (Reflexionsgrad max. 15 %) 

• geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geätztes, eingefärbtes, bedrucktes Glas 
(Punktraster, Bedeckung mind. 25 %) 

• Milchglas, Kathedralglas, Glasbausteine, Stegplatten 

• andere undurchsichtige Materialien 

• Glasflächen neigen, statt im rechten Winkel anbringen 

Festsetzung  

§ 9 (1) 20 BauGB, Hinweis im Bebauungsplan 
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9. Artenschutzfachliche Prüfung nach § 44 BNatSchG 

Im Plangebiet erfolgte eine Relevanzbegehung zum Vorkommen von Vögeln und eine 

artenschutzfachlichen Untersuchungen zum Vorkommen von Fledermäusen. Aufgrund der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung und fehlenden Sichtungen während der Relevanzbegehungen und der 

artenschutzfachlichen Untersuchung, ist nicht mit einem Vorkommen darüberhinausgehender streng 

geschützter Arten zu rechnen.   

 

Methodik 

Vögel 

Faunistische Kartierungen wurden nicht durchgeführt, es erfolgte eine Relevanzbegehung am 05.06.2019. 
Im Untersuchungsgebiet oder dessen näherer Umgebung sind keine Vorkommen naturschutzfachlich 
bedeutsamer Vogelarten zu erwarten.  

 

Fledermäuse 

Es erfolgten zwei artenschutzfachliche Untersuchungen: am 01.06.2019 ab Sonnenuntergang für eine 
Stunde (21:22 – 22:331 Uhr) und am 06.06.2019 20 Minuten nach Sonnenuntergang für 1,5 Stunden 
(21:45 – 23:10 Uhr). Die Erfassung erfolgte akustisch mit dem Batlogger M (Elekon, Luzern). Die spätere 
Auswertung wurde mit der gerätezugehörigen Software BatExplorer 2.0 durchgeführt. 

 

Bestand  

Vögel 

Das Plangebiet selbst ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Brutgebiet für offenlandbrütende Vogelarten 

wie z. B. die gefährdete Feldlerche. Aufgrund der Nähe zum Siedlungsrand, der intensiven Acker- und 

Grünlandnutzung mit nur wenigen Saumstrukturen und den bestehenden Vorbelastungen sind potenziell 

nur häufigere, nicht in ihrem Bestand gefährdete und störungsunempfindliche Arten zu erwarten. 

Die Grünlandfläche wird von siedlungsbewohnenden Arten wie Amsel, Blau- und Kohlmeise, Grünfink und 

Hausrotschwanz gelegentlich als Nahrungsfläche genutzt. Der Gehölzstreifen östlich als auch westlich 

angrenzend stellen einen potentiellen Brut-, Nahrungs- und Rückzugsraum für gebüsch-, hecken- und 

siedlungsbewohnende Vogelarten dar. Die in der Roten Liste in der Vorwarnliste geführte Arten 

Grauschnäpper und Feldsperling konnten während der Relevanzbegehung im westlichen Gehölzriegel 

festgestellt werden. Außerdem gelangen Nachweise der Arten Buntspecht, Zilpzalp, Sumpfmeise und 

Mönchsgrasmücke. 

Hochwertige Habitatstrukturen wie z. B. Totholz und Höhlen konnten nicht festgestellt werden. Am Rand 

des Untersuchungsgebietes konnte ein Nachweis der in der Roten Liste als schonungsbedürftiger Art 

Goldammer nachgewiesen werden. Aufgrund von vorhandenen Brutstrukturen in der näheren Umgebung, 

die noch nicht durch weitere Goldammern besetzt sind, ist ein Ausweichen dieses Paares gegeben und 

kann dementsprechend vernachlässigt werden. Dies gilt ebenfalls für die Arten Feldsperling und 

Grauschnäpper.  
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Fledermäuse 

Im Plangebiet und den angrenzenden Habitaten wurden vier bzw. fünf Arten ermittelt: Zwergfledermaus, 

Wasserfledermaus, Großer Abendsegler und Weißrand- bzw. Rauhautfledermaus. Weißrand- und 

Rauhautfledermäuse sind akustisch fast nicht voneinander zu unterscheiden, weswegen diese 

zusammengefasst werden.  

 

Abbildung 5: Fledermausaktivitäten am 01.06.2019 

(Hintergrundkarte: OpenStreetMap) 

 

Abbildung 6: Fledermausaktivitäten am 06.06.2019 

(Hintergrundkarte: OpenStreetMap) 

 

Die Fledermäuse jagten entlang des Hohlweges östlich des Plangebietes sowie der näheren Umgebung und 

daneben am westlich gelegenen Biotop. Insgesamt wurde vor allem die siedlungsangepasste 

Zwergfledermaus ermittelt, die den Hohlweg als Leitstruktur zwischen dem südlichen Waldgebiet und dem 

nördlichen Weiher im Dorf und als Jagdgebiet nutzt, ebenso die Gehölzstruktur im Westen des 

Plangebietes. Daneben überfliegt sie zum Teil ebenfalls das Plangebiet. Neben den Zwergfledermäusen 

nutzen ebenso Wasserfledermäuse und Rauhaut-/Weißrandfledermaus den Hohlweg, die 

Wasserfledermaus als Leitstruktur und die Rauhaut-/Weißrandfledermaus als Leitstruktur und Jagdhabitat. 

Entlang des westlichen Gehölzsaums wurde daneben der Überflug eines Abendseglers registriert.  

Im Plangebiet wurden keine Baumquartiere ermittelt, in den gesetzlich geschützten Biotopen sind 

Baumquartiere wahrscheinlich.  
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Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens 

 

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten (§ 44 Abs. 

1 Nr. 3 BNatSchG), Töten von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Vögel  

Die Umsetzung des Bauvorhabens führt durch die erforderlichen Rodungen von wenigen Gehölzen zum 

Verlust potentieller Bruthabitate für Gebüschbrüter (Teilstück der Hecke an der Nordgrenze zum 

angrenzenden Wohngebiet). Der Verlust bleibt für die zu erwartenden gebüsch-, hecken- und 

siedlungsbewohnenden Vogelarten ohne Folgen, da in der nahen Umgebung geeignete Ersatzhabitate zur 

Verfügung stehen. Zudem entstehen in den Hausgärten sowie durch die Pflanzung von Bäumen entlang 

der Zuwegungsstraßen mittelfristig wieder neue Habitatstrukturen (Maßnahme M 4). Es ist deshalb nicht 

zu erwarten, dass das Überleben der lokalen Population in Frage gestellt wird. Bei einer Rodung der 

Gehölze außerhalb der Vogelbrutzeit ist es ausgeschlossen, dass es durch die Umsetzung des Bauvorhabens 

zu Beschädigungen, Zerstörungen oder Entfernung von Nestern und Eiern von europäischen Vogelarten 

während des Brutgeschäftes kommt (Maßnahme V 3). 

 

Fledermäuse 

Im Plangebiet wurden keine Fledermausquartiere ermittelt. Unter Beachtung der Maßnahme V 3 ist also 

nicht mit einer Beeinträchtigung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten oder mit der Tötung von 

Tieren zu rechnen.  

 

Zerstörung von bedeutsamen Nahrungshabitaten (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

Vögel  

Die Verluste von Nahrungshabitaten von untergeordneter Bedeutung bleiben für die betroffenen Arten 

ohne Folgen. In den angrenzenden Flächen und in der nahen Umgebung stehen geeignete 

Ersatzlebensräume zur Nahrungssuche zur Verfügung. 

 

 

Lärm, akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG) 

Vögel  

Bei den in der Umgebung zu erwartenden Arten handelt es sich um gegenüber akustischen und optischen 

Störungen wenig empfindliche Vogelarten. Es ist nicht zu erwarten, dass aufgrund von anlagen- und 

betriebsbedingten Wirkungen der geplanten Wohnnutzung die in den umliegenden Gärten brütenden 

Arten ihre Reviere aufgeben. 

 

Fledermäuse 

Bei Fledermäusen handelt es sich im Allgemeinen um lichtempfindliche Arten. Unter den im Plangebiet 

Vorkommenden Arten ist ebenfalls eine Art der Mausohren (hier: Wasserfledermaus) vertreten, welche als 

sehr lichtscheu gelten. Durch die zusätzliche Bebauung ist von erheblichen Auswirkungen auf die Aktivität 

der Fledermäuse auszugehen. Unter Beachtung der Maßnahme V 5 kann man den Eingriff allerdings 

soweit minimieren, sodass er eine Gefahr für die lokale Population darstellt.  
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Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen Jagdhabitaten und 

Leitstrukturen (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

Fledermäuse 

Durch die geplante Bebauung gehen Grünlandflächen verloren, die für die lokalen 

Fledermauspopulationen jedoch eine maximal geringe Bedeutung aufweisen. Durch die Anpflanzung von 

Bäumen (Maßnahme M 4), die entstehenden Gebäude und die naturnahe gärtnerische Gestaltung der 

Gärten (Maßnahme M 7) ist davon auszugehen, dass im Plangebiet neue Leitstrukturen und Jagdhabitate 

für Fledermäuse geschaffen werden, wenn man auf eine fledermausfreundliche Beleuchtung (Maßnahme 

V 5) achtet. 

Der Hohlweg und deren nähere Umgebung wird von zahlreichen Fledermäusen (min. 25 Individuen in 3 

bzw. 4 Arten) intensiv genutzt. Durch die Bebauung ist mit einer erheblichen Beeinträchtigung der 

Funktionsfähigkeit der gesetzlich geschützten Biotope zu rechnen. Um die Funktion des Hohlweges und 

des westlich gelegenen Biotops als Leitstrukturen bzw. Jagdhabitate gewährleisten zu können, ist ein 

Puffer von mind. 3 m zu den gesetzlich geschützten Biotopen einzuhalten (Maßnahme M 6). Diese Puffer 

sind von jeglicher Bebauung (auch Nebenanlagen) freizuhalten. Der Hohlweg ist wieder dicht mit 

heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen, sodass die Schutz- und Leitfunktion zwischen den 

Bebauungen und dem Hohlweg gewährleistet werden kann (Maßnahme M 8). Bei der Beleuchtung ist 

darauf zu achten, dass die Lampen nicht in die gesetzlich geschützten Biotope strahlen (Maßnahme V 5). 

Unter Beachtung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist nicht mit einer 

Beeinträchtigung des Biotops und seiner Funktionsfähigkeit zu rechnen.  

 

 

Nach Umsetzung der nachfolgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist nicht mit Verstößen 

gegen § 44 BNatSchG bzw. der Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie zu rechnen: Fällen von 

Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Vögeln (V 3),  Erhalt und Schutz angrenzender und hineinragender 

Biotope (V 4), Verwendung insektenschonender, sparsamer Beleuchtung (V 5), Pufferstreifen zu den 

gesetzlich geschützten Biotopen (M 6) und  Pflanzung von Gehölzen entlang des östlich gelegenen 

gesetzlich geschützten Biotops (M 8).  

Eine weitere Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Tiere erfolgt durch folgende Maßnahmen: 

Baumpflanzungen/Baumerhalt auf Privatgrundstücken und Grünflächen (M 4), Kleintierfreundliche 

Einzäunung (M 5), Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke (M 7),  Dachbegrünung 

(Empfehlung) (M 9), Minimierung von Vogelschlag an Glasfassaden/Glasflächen (Empfehlung) (M 10) 
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10. Fazit 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Umsetzung des Bebauungsplans und der damit 

einhergehenden Flächenversiegelung sowie der Nutzungsänderung ein erheblicher Eingriff in die 

Schutzgüter Fläche und Boden sowie Pflanzen/Biotope/biologische Vielfalt entsteht. Durch die 

entsprechenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (Kapitel 7) werden erhebliche Eingriffe in 

die Schutzgüter Fläche, Boden und Pflanzen/Biotope/biologische Vielfalt gemindert. Es ist nicht zu 

erwarten, dass eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Tiere und Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

bzw. des Art. 12 FFH-RL sowie Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie eintreten, wenn die folgenden 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen umgesetzt werden: Fällen von Gehölzen außerhalb der 

Brutzeit von Vögeln (V 3),  Erhalt und Schutz angrenzender und hineinragender Biotope (V 4), Verwendung 

insektenschonender, sparsamer Beleuchtung (V 5), Pufferstreifen zu den gesetzlich geschützten Biotopen 

(M 6) und Pflanzung von Gehölzen entlang des östlich gelegenen gesetzlich geschützten Biotops (M 8).   

Da der Bebauungsplan nach § 13b BauGB aufgestellt wird, ist die Kompensation nach der 

Eingriffsregelung §§ 14 – 16 BNatSchG nicht erforderlich.  
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Anhang I Fotodokumentation (08.05.2018) 

  

Plangebiet mit Sicht nach Norden  
(inkl. den beiden bebauten Grundstücken 1372 im 
Nordosten und 1374 in Südosten) 

Schuppen und Gewächshaus auf dem Flurstück 1374 

  

Begrenzung des Flurstücks 1374 mit Hecken, Bäumen 
und Holzstapeln 

Plangebiet mit angrenzender landwirtschaftlicher 
Fläche (Blick nach Osten) 

  

Schuppen auf dem Flurstück 1374 Hohlweg im östlichen Biotop „Leimgasse“ 



Stadt Pfullendorf  Umweltanalyse zum Bebauungsplan „Im Sedel II“ 
 

365° freiraum + umwelt                       Seite 29 von 32 

  

Zufahrt vom Hohlweg auf das Flurstück 1374 Bebauung auf dem Flurstück 1374  
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Anhang II Pflanzliste 

Pflanzliste I: Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken und Grünflächen (M4) 

Es sind Baumarten aus der folgenden Liste zu verwenden: 

Botanischer Name Deutscher Name 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Betula pendula Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche (auch säulenförmige Formen) 

Fagus sylvatica Rotbuche (auch säulenförmige Formen) 

Juglans regia Walnuss 

Prunus avium Vogelkirsche (auch in Sorte Plena) 

Quercus robur Stiel-Eiche (auch säulenförmige Form) 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Tilia cordata Winter-Linde 

Ulmus glabra Berg-Ulme 

Ulmus laevis Flatter-Ulme 

Obstbaum Hochstämme Apfel, Birne, Süßkirsche, Pflaume usw.  

Pflanzqualität: mindestens Hochstamm mit Ballen, Stammumfang mindestens 14-16 / Obstbäume 12-14, 

eine gerade Stammverlängerung muss vorhanden sein, oder Solitär 3xv Höhe 150-200. Fachgerechte 

Befestigung. Die Bäume sind gegen Verbiss und Wühlmäuse zu schützen. 
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Pflanzliste II: Pflanzung von Gehölzen entlang des östlich gelegenen gesetzlich geschützten Biotops 
(M 8) 

Es sind Gehölze aus der folgenden Liste zu verwenden: 

Botanischer Name Deutscher Name 

Carpinus betulus Hainbuche 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Euonymus europaeus  Gewöhnliches Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Populus tremula Espe 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Rosa canina Hundsrose 

Rubus idaeus Himbeere 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus aucuparia Vogelbeere 

Die Gehölze sind fachgerecht zu befestigen und vor Verbiss und Wühlmäusen zu schützen. 
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Anhang III Baumbestand 

Erfasst wurden die Einzelbäume im Plangebiet (08.05.2018). Nicht einzeln aufgeführt sind die 

Baumbestände des bereits bebauten Flurstücks 1372. Lage der Bäume siehe Bestandsplan.  

Nr. Botanischer 
Name 

Deutscher 
Name 

Stamm- 
durchm. 

(cm) 

Stamm- 
umfang 

(cm) 

Höhe 
(m) 

Kronen- 
durchm.     

(m) 

Vitalität Bewertung Sonstiges 

1 Prunus domestica Pflaume 17 53 6-8 6 + XX Zwiesel 

2 Prunus domestica Pflaume 20 63 6-8 6 + XX Zwiesel 

3 Prunus domestica Pflaume 15 47 6-8 7 +- X Zwiesel 

4 Picea pungens Blau-Fichte 40 126 10-12 10 +- - 
geringer Abstand zu 
Nr. 5 (max. 1,5m) 

5 Picea pungens Blau-Fichte 35 110 10-12 8 +- - 
geringer Abstand zu 
Nr. 4 (max. 1,5m) 

6 Betula pendula Hängebirke 35 110 10-12 9 + XX Zwiesel 

7 Sorbus aucuparia Vogelbeere 12 38 2-4 3 + X 
Jungbaum, steht 
nah bei Nr. 8 

8 
Aesculus 

hippocastanum 
Rosskastanie 20 63 4-6 8 + XX steht nah zu Nr. 7 

9 Quercus robur Stieleiche 7 22 2-4 4 +- X Jungbaum 

10 Populus alba Silber-Pappel 134 421 12-14 16 + XX 
4 Stamme in 1m 
Höhe 

11 Picea pungens Blau-Fichte 27 85 10-12 12 +- - 
geringer Abstand zu 
Nr. 12 (max. 1,5m) 

12 Picea pungens Blau-Fichte 23 72 8-10 10 +- - 
geringer Abstand zu 
Nr. 11 (max. 1,5m) 

 

 
 


